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Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2011/07/0246

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2006/07/0084 E 13. Dezember 2007 VwSlg 17337 A/2007 RS 1

Stammrechtssatz

Wie die Materialien zum AWG 2002 ausführen, wird in diesem Gesetz -

so auch in § 64 legcit - der Begri? "Inhaber" für diejenige Person verwendet, welche die Sachherrschaft über die Sache

hat, und gilt als Inhaber einer Anlage in erster Linie der Betreiber einer Anlage und, sofern diese nicht betrieben wird,

die Person, welche die Sachherrschaft hat (vgl. RV 984 BlgNR 21. GP 87: "Zu Art. 1 § 1", und 103: "Zu Art. 1 § 64"). so

auch in Paragraph 64, legcit - der Begri? "Inhaber" für diejenige Person verwendet, welche die Sachherrschaft über die

Sache hat, und gilt als Inhaber einer Anlage in erster Linie der Betreiber einer Anlage und, sofern diese nicht betrieben

wird, die Person, welche die Sachherrschaft hat vergleiche Regierungsvorlage 984 BlgNR 21. Gesetzgebungsperiode 87:

"Zu Artikel eins, Paragraph eins,, und 103: "Zu Artikel eins, Paragraph 64,).
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